
Satzung über die Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung
In der Stadt Baruth/Mark (Einwohnerbeteiligungssatzung - EbetS -)

vom 11.12.2025

Hinweis: Soweit die männliche Form benutzt wird, gilt diese gleichermaßen für die weibliche
und diverse Fassung.

Aufgrund der §§ 3, 28 13 S.3 der Kommunaiverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
vom 18. Dezember 2007 {GVBI. I S. 286) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit §
3 der Hauptsatzung der Stadt Baruth/Mark vom 12.12.2024 in der geltenden Fassung hat die
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Baruth/Mark in ihrer Sitzung am 11.12.2025 folgende
Satzung über die Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung in der Stadt Baruth/Mark
(Einwohnerbeteiligungssatzung - EbetS) beschlossen:
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§1
Anwendungsbereich

(1) Neben Einwohneranträgen (§ 13 Absatz 2 bis 8 BbgKVerf), Bürgerbegehren und
Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) beteiligt die Stadt ihre betroffenen Einwohner In wichtigen
Angelegenheiten förmlich mit folgenden Mitteln:

1.Einwohnerfragestunden in der Stadtverordnetenversammlung
2.Einwohnerversammlungen
3. Einwohnerbefragungen

Die Einzelheiten der vorgenannten Formen der Einwohnerbeteiligung werden in dieser
Satzung über die Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung in der Stadt Baruth/Mark
näher geregelt.

(2) Die Beteiligungsrechte des Gleichstellungsbeauftragten, des Seniorenbeirates, des
Kinder- und Jugendbeirates und des Inklusionsbeauftragten bleiben unberührt, gleiches gilt für
die Bestimmungen zur Beteiligung der Kinder und Jugendlichen nach § 3 Abs. 4 der geltenden
Hauptsatzung.










